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 Schließung des Einzelhandels und Gastronomie 

 (bis auf Geschäfte für den täglichen Bedarf) 

 Schließung von Dienstleistungsbetrieben der Körperpflege 

 Verbot touristischer Übernachtungen  

 Verbot des Verkaufs von Pyrotechnik/Feuerwerk  

 
 An- und Versammlungsverbot 

 Verbot des Abbrennens von Feuerwerkskörpern  
 

Ergänzende Regelung  

nur zu Weihnachten: 

EIN Haushalt plus vier Angehörige  
(Kinder bis einschließlich 14 Jahren nicht eingerechnet) 


